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Filderstadt, 23.01.2021 

 
 
 

Corona-Update ab 25. Januar 2021 

 
Hallo zusammen, 
  
die Infektionsschutzmaßnahmen sind weiter verlängert worden – das habt ihr vermutlich in den 
Medien auch schon gesehen. Die Schulen im Allgemeinen in Deutschland sollen noch bis 14. 
Februar geschlossen bleiben. 
Ob in Baden-Württemberg schon einzelne Klassen und/oder Kitas früher geöffnet werden, ist 
derzeit noch nicht absehbar. Wenn das geschieht, wird das voraussichtlich jedoch noch nichts an 
dem Verbot von Präsenz-Jugendarbeit ändern.  
  
Für Gottesdienste (solltet ihr Jugendgottesdienste geplant haben) gibt es in allen drei 
Bundesländern etwas verschärfte Maßnahmen (siehe Punkt 2).  
  
D.h. es gilt von unserer Seite alles analog meiner Mail vom 16.12. was ich hier nochmals zur 
Erinnerung schicke. 
  
Folgendes gilt daher für unsere EC-Jugendarbeiten 
• Aufgrund der Verordnungen darf bis 14.02.2021 keine typische Jugendarbeit im 

„Präsenzmodus“ stattfinden 
-> auch keine gottesdienstähnlichen Angebote wie z.B. Jugendkreis im „Gottesdienststyle“ -> 
sondern es muss dann ein „echter“ Gottesdienst/Jugendgottesdienst sein 
-> schafft bitte wo möglich Online-Angebote oder betreut eure Jungscharler/Teens auf andere 
Weise 
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• Gottesdienste/Jugendgottesdienste sind weiterhin möglich  
-> bitte prüft aber auch hier ob notwendig/sinnvoll; nutzt das Vorrecht, dass Gottesdienste 
derzeit als einzige Veranstaltung überhaupt erlaubt sind, nicht aus! 
-> in allen drei Bundesländern müssen Gottesdienste mindestens 2 Werktage vorher beim 
zuständigen Amt (Ordnungsamt der Stadt o.ä.) (in Bayern: 48 Stunden vorher bei der 
Kreisverwaltungsbehörde) angezeigt werden, sofern mehr als 10 Teilnehmende erwartet 
werden 
-> Im Gottesdienst müssen nun OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden (Bayern: FFP2-
Masken)   
=> nutzt bitte die Schutzkonzepte eurer Gemeinde/Gemeinschaft (falls es keins gibt, was 
eher untypisch wäre, meldet euch bei patrickveihelmann@swdec.de) Diese berücksichtigen 
auch die länderspezifischen Einzelregelungen. 

  
• Streaming von Gruppen und Kreise / Gottesdiensten ist weiterhin möglich (Bedingungen wie 

bisher) 
  
Alle Infos auch unter https://www.swdec.de/service/corona-angebote/#schutzmassnahmen 
  
Grundsätzlich gilt: Wägt weise ab, was derzeit notwendig/sinnvoll ist. Auch wir wollen dazu 
beitragen Kontakte so gut wie möglich zu beschränken. 
  
Berücksichtigt bei allen Entscheidungen – insbesondere wenn ihr noch Jugendgottesdienste 
mit Anwesenheit vor Ort plant – die Festlegungen eurer Kommunen und eurer Gemeinden! 
Diese können durchaus noch strenger sein.  
 
Wir werden euch informieren, wenn es Änderungen gibt, die unsere EC-Arbeit betrifft. Wenn ihr 
nichts hört, könnt ihr grundsätzlich davon ausgehen, dass es keine Änderung gibt, die die 
Jugendarbeit betreffen. Aber jeder ist natürlich verantwortlich aktiv mitzudenken, da wir auch 
nicht immer sofort ein Update schicke können, sondern es einer internen Abstimmung bedarf. 
  
Herzliche Grüße – auch von der EC-Leitung 
Patrick 
 
 
 
 
 


